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Widerruf eines Verbraucherdarlehens: Von der Bank gezahlte Nutzungsentschädigung bleibt 
unbesteuert

Gute Nachrichten für Kreditnehmer: Wird ein Verbraucherdarlehensvertrag von ihnen widerrufen 
und von der Bank rückabgewickelt, unterliegt der von der Bank gezahlte Nutzungsersatz nicht der 
Einkommensteuer. Dies geht aus einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) hervor.
Geklagt hatten Eheleute, die ihre Darlehen zur Finanzierung ihrer selbstgenutzten Wohnimmobilie 
nach 14-jähriger Laufzeit unter Hinweis auf eine fehlerhafte Widerrufsbelehrung in den Verträgen 
widerrufen hatten. Vor dem Landgericht schlossen sie mit ihrer Bank einen Vergleich, nach dem sie 
noch offene Darlehensbeträge ohne Vorfälligkeitsentschädigung an die Bank zurückzahlen durften 
und die Bank ihnen einen Nutzungsersatz zahlte. Unklar war, ob diese Zahlung den Verzicht auf die 
Rechte aus dem Darlehenswiderruf abgegolten hatte (entgeltlicher Rechtsverzicht) oder ob sie ein 
Nutzungsersatz für die von den Eheleuten bislang rechtsgrundlos erbrachten Zins- und Tilgungsleis-
tungen war.
Das Finanzamt besteuerte die Zahlung der Bank bei den Eheleuten als Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen, der BFH wandte den Steuerzugriff nun jedoch ab. Nach Gerichtsmeinung liegen keine steuer-
baren Einkünfte aus Kapitalvermögen vor. Sollte die Zahlung eine Entschädigung für einen Rechts-
verzicht darstellen, der im Rahmen eines Vergleichs zur einvernehmlichen Beendigung eines Zivil-
rechtsstreits vereinbart wurde, so führt sie nicht zu steuerbaren Einkünften, da sie nicht das Ergeb-
nis einer Erwerbstätigkeit war.
Auch bei Einordnung der Zahlung als Nutzungsersatzleistung im Rahmen einer reinen Abwicklung 
der Darlehensverträge liegen keine steuerbaren Kapitalerträge vor, da die reine Rückabwicklung 
eines Darlehensvertrags im Rahmen eines Rückgewährschuldverhältnisses nach der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung keine steuerbare erwerbsgerichtete Tätigkeit ist.
Hinweis: Nach Ansicht des BFH lagen auch keine sonstigen Einkünfte vor, da es an einer auf 
Einkünfteerzielung gerichteten Tätigkeit bzw. einem Leistungsaustausch in der Erwerbssphäre 
fehlte.
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Aussetzungszinsen: Zinssatz von 6 % pro Jahr als verfassungswidrig eingestuft

Wenn Steuerzahler Einspruch beim Finanzamt einlegen oder Klage vor dem Finanzgericht erheben, 
müssen sie die strittige Steuer zunächst einmal zahlen, da diese beiden Rechtsmittel keine aufschie-
bende Wirkung entfalten. Wer nicht zahlen will, kann aber einen Antrag auf Aussetzung der Vollzie-
hung (AdV) stellen, so dass er die Steuerschuld zunächst nicht begleichen muss, sofern ernstliche 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheids bestehen (summarische Prüfung). Blei-
ben Einspruch oder Klage nach bewilligter AdV aber endgültig erfolglos, müssen neben der ausge-
setzten Steuer auch Aussetzungszinsen von 6 % pro Jahr gezahlt werden.

Hinweis: Für Erstattungs- und Nachzahlungszinsen hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
bereits im Jahr 2021 entschieden, dass ein sechsprozentiger Zinssatz ab dem Jahr 2014 verfas-
sungswidrig ist. Für Verzinsungszeiträume ab 2019 wurde dem Steuergesetzgeber vom BVerfG 
auferlegt, eine verfassungsgemäße Neuregelung zu schaffen. Nach der mittlerweile erfolgten 
gesetzlichen Anpassung wurde der Zinssatz für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen auf 0,15 % 
pro Monat (das heißt 1,8 % pro Jahr) abgesenkt.

Nun hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass auch der AdV-Zinssatz von 6 % pro Jahr mit 
dem Grundgesetz unvereinbar ist. Das Gericht rief in dieser Frage deshalb nun ebenfalls das BVerfG 
an. Zugrunde lag dem BFH-Beschluss der Fall eines Klägers, der Aussetzungszinsen für den Zeit-
raum vom 01.01.2019 bis 15.04.2021 zahlen sollte. Der BFH erklärte, dass es zumindest in einer 
anhaltenden strukturellen Niedrigzinsphase nicht mehr erforderlich sei, einen Zinssatz von 6 % 
anzusetzen, um den durch eine spätere Zahlung erzielbaren Liquiditätsvorteil abzuschöpfen. Weiter 
verwies der BFH auf die Ungleichbehandlung, die nun im Hinblick auf Erstattungs- und Nachzah-
lungszinsen bestehe.

Hinweis: Es bleibt abzuwarten, wie sich das BVerfG in dieser Frage positionieren wird. Steuerzahler, 
die sechsprozentige Aussetzungszinsen zahlen sollen, können dagegen Einspruch einlegen und 
unter Hinweis auf den anhängigen Musterprozess ein Ruhen ihres Verfahrens erwirken.
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Statistik 2023: Über zwei Drittel der Einsprüche waren erfolgreich

Nach einer neuen Statistik des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) haben Steuerzahler im
Jahr 2023 insgesamt 9.932.766 Einsprüche bei den Finanzämtern eingelegt. Zusammen mit den 
noch unerledigten Einsprüchen aus den Vorjahren hatten die Finanzämter damit über 12,23 Millio-
nen Einsprüche zu bearbeiten.
Hinweis: Gegenüber dem Jahr 2022 hat sich die Zahl der eingegangenen Einsprüche im Jahr 2023 
um beachtliche 233,5 % gesteigert, da 2023 eine Flut von Einsprüchen allein aufgrund der Grund-
steuerreform eingegangen war.
In mehr als zwei Drittel der Fälle (68,8 %) waren die Steuerzahler 2023 mit ihrem Einspruch erfolg-
reich, so dass die Bescheide zu ihren Gunsten geändert wurden. Tatsächlich erfolglos oder zumin-
dest teilweise erfolglos sind nach der Statistik nur 12,1 % der Einsprüche geblieben. In diesen Fällen 
wurde über die Einsprüche durch (Teil-)Einspruchsentscheidung ganz oder teilweise abschlägig 
entschieden. 18,5 % der erledigten Einsprüche wurden von den Einspruchsführern zudem selbst 
wieder zurückgenommen.
Hinweis: Die hohe Erfolgsquote bei den Einsprüchen zeigt, dass es sich durchaus lohnen kann, 
Einspruch gegen den eigenen Steuerbescheid einzulegen. In die Statistik fallen aber auch solche 
Einspruchserfolge, die dadurch entstehen, dass der Steuerzahler per Einspruch beispielsweise 
eigene Fehler korrigiert und vergessene absetzbare Kosten nacherklärt.
Steuerzahler sollten ihre Steuerbescheide stets zeitnah nach Bescheiderhalt auf Richtigkeit prüfen, 
denn Einsprüche müssen innerhalb eines Monats nach Erhalt des Bescheids schriftlich beim jeweils 
zuständigen Finanzamt eingehen; sie können auch elektronisch über das Elster-Portal eingelegt 
werden. Auch eine einfache E-Mail wird von den Finanzämtern akzeptiert. Die Einspruchsfrist wird 
durch die Bekanntgabe des Steuerbescheids in Gang gesetzt.
Geht der Bescheid - wie üblich - mit einfacher Post zu, gilt der Brief am dritten Tag nach dem aufge-
druckten Bescheiddatum als bekanntgegeben, so dass die Frist ab dem vierten Tag läuft. Fällt das 
Datum der Bekanntgabe auf einen Feiertag oder ein Wochenende, so verschiebt sich der Bekannt-
gabetag auf den nächsten Werktag. Gleiches gilt, wenn die Einspruchsfrist an einem Feiertag oder 
Wochenende endet.
Ist zu einer Streitfrage bereits ein vergleichbares Verfahren beim Bundesfinanzhof, Bundesverfas-
sungsgericht oder Europäischen Gerichtshof anhängig, dann können Steuerzahler sich an dieses 
Verfahren "anhängen", indem sie Einspruch einlegen, auf das Aktenzeichen des anhängigen Verfah-
rens verweisen und das Ruhen des Einspruchs bis zur Gerichtsentscheidung beantragen.

Hinweis: Nach der BMF-Statistik wurden im Jahr 2023 insgesamt 47.309 Klagen vor den Finanzge-
richten erhoben. Das entspricht lediglich 1,3 % der insgesamt erledigten Einsprüche. Der Grund für 
diese niedrige Quote ist darin zu vermuten, dass das finanzgerichtliche Verfahren mit mehr Aufwand 
als der Einspruch und zudem mit einem Kostenrisiko verbunden ist.
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Kindergeld: Wenn das Kind zwischen zwei Ausbildungsabschnitten steckt

Haben Sie Kinder? Dann versorgen Sie diese vermutlich auch materiell und werden wohl Kindergeld 
für sie erhalten. Allerdings gilt das nur für Kinder unter 18 Jahren. Danach müssen weitere Voraus-
setzungen vorliegen - zum Beispiel dass Ihr Kind noch in die Schule geht oder auf einen Ausbil-
dungsplatz wartet. Aber wie definieren sich diese Voraussetzungen ganz konkret? Im Streitfall ging 
es um ein Kind, das sich zwischen zwei Ausbildungsabschnitten befand. Das Finanzgericht Hessen 
(FG) musste darüber entscheiden, ob das Kindergeld hier zu Recht versagt wurde.
Der Kläger ist Vater der in 1999 geborenen A. Mit Bescheid vom 12.07.2019 wurde die Kindergeld-
festsetzung für A aufgehoben. Am 29.07.2019 beantragte der Kläger erneut Kindergeld, was mit 
Bescheid vom 28.08.2019 wieder abgelehnt wurde, da das Kind weder einen Wohnsitz noch einen 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland habe. A absolvierte vom 01.09.2018 bis zum 30.06.2019 
ein freiwilliges soziales Jahr in B (Drittstaat). Vom 06.07.2019 bis zum 21.08.2019 hielt sie sich im 
Elternhaus in Deutschland auf.
Am 21.08.2019 kehrte sie nach B zurück, wo sie am 24.10.2019 ein Studium begann. Die Zusage 
hierfür hatte sie schon im März 2019 erhalten. In B wohnte sie zunächst bei ihrem Freund und 
anschließend in einer von ihm vom 13.09.2019 bis zum 12.09.2020 angemieteten gemeinsamen 
Wohnung.
Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Die Kindergeldfestsetzung wurde zu Recht abgelehnt. 
B ist kein Mitgliedstaat der EU und auch kein Staat, auf den das EWR-Abkommen Anwendung 
findet. Nach Ansicht des Gerichts hatte A im fraglichen Zeitraum auch keinen Wohnsitz im Inland. 
Bei Kindern, die zum Zwecke der Schul-, Hochschul- oder Berufsausbildung auswärtig unterge-
bracht sind, reicht es für einen Inlandswohnsitz nicht aus, wenn die elterliche Wohnung dem Kind 
weiterhin zur Verfügung steht. Es muss zu dieser eine so enge Beziehung bestehen, dass das Kind 
sie nach wie vor auch als seine eigene betrachtet.
Im Streitfall lag daher kein Wohnsitz im Inland vor. A hatte ihre ausbildungsfreie Zeit nicht überwie-
gend bei den Eltern verbracht, sondern war schon nach sechs Wochen nach B zurückgekehrt. Bis 
zum Studienbeginn dauerte es da noch zwei Monate. Auch hatte sie nach der Rückkehr mit ihrem 
Freund eine gemeinsame Wohnung gesucht. Der Aufenthalt bei den Eltern war nach Ansicht des 
Gerichts eher ein Besuch.
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Veräußerungsgeschäfte: Können Steuerberatungskosten für andere Einkünfte Veräußerungskos-
ten sein?

Wenn Sie etwas veräußern, fallen hierbei in der Regel auch Kosten an. Dies können bei einem 
Grundstücksverkauf etwa Grundbuch- oder Notarkosten sein. Vielleicht benötigen Sie vor einem 
Verkauf auch Beratung, so dass auch Beratungskosten anfallen. Dass diese Kosten unmittelbar mit 
der Veräußerung zusammenhängen, ist unzweifelhaft. Aber wie ist es, wenn man aufgrund einer 
Veräußerung ausnahmsweise einen Steuerberater für seine anderen Einkünfte beauftragt hat? Sind 
das dann auch Veräußerungskosten? Das Finanzgericht Hessen (FG) musste in einem solchen Fall 
entscheiden.
Die Kläger, zusammen veranlagte Eheleute, erklärten im Jahr 2021 einen Gewinn aus der Veräuße-
rung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft. Als Veräußerungskosten machten sie unter anderem 
Steuerberatungskosten geltend. Diese waren für die Ermittlung der Einkünfte aus dem Gewerbebe-
trieb des Ehemanns angefallen. Das Finanzamt berücksichtigte diese Kosten im Rahmen der Veran-
lagung nicht gewinnmindernd, da sie nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Anteilsveräu-
ßerung stünden.
Die im Zusammenhang mit der Ermittlung des Veräußerungsgewinns zur Erstellung der Einkommen-
steuererklärung entstandenen Steuerberatungskosten könnten nicht als Veräußerungskosten 
berücksichtigt werden, da sie nur der Erfüllung steuerlicher Verpflichtungen dienten.
Die Klage vor dem FG war allerdings erfolgreich. Der Abzug der Steuerberatungskosten als Veräuße-
rungskosten ist möglich. Weder ist der Begriff der Veräußerungskosten gesetzlich definiert noch gibt 
es hierzu eine einheitliche Rechtsprechung. So gibt es durchaus auch die Ansicht, dass kein unmittel-
barer Zusammenhang bestehen muss, sondern ein bloßer Veranlassungszusammenhang mit der 
Veräußerung reicht.
Die streitgegenständlichen Steuerberatungskosten sind durch den Veräußerungsvorgang veranlasst, 
da das "auslösende Moment" für die Entstehung dieser Aufwendungen in dem Veräußerungsvor-
gang selbst besteht. Denn erst aufgrund der Veräußerung benötigten die Kläger einen Steuerberater 
für die Erstellung der Einkommensteuererklärung, wodurch die Kosten entstanden sind. Sie sind 
daher als Veräußerungskosten zu berücksichtigen.
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Abgabefristen: Nicht auf jede Verspätung folgt ein Verspätungszuschlag

Wenn Sie verpflichtet sind, eine Steuererklärung abzugeben, müssen Sie bestimmte Fristen einhal-
ten, die gesetzlich festgelegt sind. Allerdings gibt es hierbei auch Differenzierungen. Sofern Sie Ihre 
Steuererklärung selbst erstellen, müssen Sie diese früher abgeben, als wenn Sie sich steuerlich bera-
ten lassen. Dann verlängert sich die Frist, damit genügend Zeit für die Erledigung aller Arbeiten ist. 
Bei einer verspäteten Abgabe wird auch nicht immer automatisch ein Verspätungszuschlag festge-
setzt.
Wenn die Verspätung beispielsweise entschuldbar ist oder sich eine Erstattung ergibt, wird kein 
Verspätungszuschlag festgesetzt. Im Streitfall musste das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) 
entscheiden, ob eine automatische Festsetzung berechtigt war.
Der Kläger ist mit 55 % an einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die Einkünfte aus Gewerbebe-
trieb erzielt, beteiligt. Er war deren Empfangsbevollmächtigter. Am 18.12.2022 reichte er die Erklä-
rung zur gesonderten und einheitlichen Feststellung 2020 ein. Schon im Vorfeld (2021) hatte der 
Kläger eine Heraufsetzung der Einkommensteuer-Vorauszahlungen beantragt, da er von einem 
hohen Gewinn ausging. Da die Feststellungserklärung zu spät eingereicht wurde, setzte das Finanz-
amt automatisch einen Verspätungszuschlag fest. Dagegen legte der Kläger Einspruch ein.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Wird eine Steuererklärung nicht oder nicht fristgerecht abge-
geben, kann das Finanzamt einen Verspätungszuschlag festsetzen. Davon ist abzusehen, wenn der 
Erklärungspflichtige glaubhaft macht, dass die Verspätung entschuldbar ist. Es handelt sich hier um 
eine Ermessensentscheidung. In manchen Fällen ist jedoch ein Verspätungszuschlag zwingend fest-
zusetzen. Das ist hier aufgrund der verspäteten Abgabe der Fall: Die Abgabefrist endete am 
31.08.2022. Die Erklärung wurde aber erst fast vier Monate später eingereicht.
Die Pflicht zur Festsetzung des Verspätungszuschlags entfällt allerdings wieder, wenn die festge-
setzte Steuer die Summe der festgesetzten Vorauszahlungen und anzurechnenden Steuerabzugsbe-
träge nicht übersteigt. Dies gilt auch für Feststellungserklärungen. Zwar gibt es im Feststellungsver-
fahren keine festzusetzende Steuer, nach Ansicht des Senats bezieht sich aber der Vergleich der 
festgesetzten Steuer mit den festgesetzten Vorauszahlungen und anzurechnenden Steuerabzugsbe-
trägen auf die Steuerbescheide, die auf die Feststellungsbescheide folgen. Ansonsten würde die 
Regelung ins Leere laufen.
Da die festgesetzten Vorauszahlungen des Klägers die festgesetzte Steuer übersteigen, hätte ein 
Verspätungszuschlag nur nach einer Ermessensentscheidung getroffen werden dürfen. Dies war 
nicht der Fall, so dass der Verspätungszuschlag aufzuheben ist.
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Trend erfasst Behörden: Steuerverwaltungen nehmen künstliche Intelligenz in den Fokus

Zum 01.08.2024 ist die europäische Verordnung über künstliche Intelligenz (KI-Verordnung) in
Kraft getreten. Sie soll sicherstellen, dass in der EU entwickelte und verwendete KI vertrauenswür-
dig ist und sie soll Vorkehrungen zum Schutz der Grundrechte bieten. KI-Systeme, die als klare 
Bedrohung für die Grundrechte gelten, werden ganz verboten. Dazu gehören Systeme, die mensch-
liches Verhalten manipulieren oder Behörden und Unternehmen eine Bewertung des sozialen 
Verhaltens (Social Scoring) ermöglichen.
Dass auch Steuerverwaltungen die Möglichkeiten der KI nutzen, zeigt ein Blick über die Grenze: Die 
österreichische Steuerverwaltung hat nahezu zeitgleich mit Inkrafttreten der EU-Verordnung 
verkündet, dass sie bereits im Jahr 2023 rund 185 Mio. EUR Steuern durch den Einsatz von KI 
eingenommen hat. Eine Spezialeinheit des Finanzministeriums hat durch den Einsatz von KI-Tech-
nologien unter anderem falsche Angaben bei Arbeitnehmerveranlagungen und weitere Betrugsver-
suche bei der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer aufgedeckt.
Insgesamt 34 Millionen Fälle waren überprüft worden, 375.000 Fälle wurden von den eingesetzten 
Systemen als unplausibel eingestuft und durch Sachbearbeiter nachgeprüft. KI-Systeme werden in 
Österreich auch bereits im Zuge der Gründung neuer Betriebe eingesetzt (Realtime-Prüfungen), um 
Risikobewertungen durchzuführen und Personen mit höherem Risiko für Steuerbetrug zu identifizie-
ren.
Auch hierzulande ist der Einsatz von KI-Technologie von der Finanzverwaltung begehrt. Die bayeri-
sche Finanzverwaltung startete beispielsweise kürzlich eine Kooperation mit der Technischen 
Universität Nürnberg, um zukunftsträchtige KI-Technologien und Projekte voranzutreiben. Ziel soll 
sein, traditionelle Verwaltungsprozesse effektiver zu gestalten, Routineaufgaben zu automatisieren 
und Personalressourcen zu optimieren. Aus der Zusammenarbeit sollen auch KI-Modelle hervorge-
hen, die selbständig Schlussfolgerungen im rechtlichen und regulatorischen Steuerrahmen ziehen 
können. Auch die Finanzverwaltungen anderer Bundesländer zeigen Bestrebungen, die Möglichkei-
ten von KI für ihre Zwecke zu nutzen.
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Rentenbesteuerung: Letztes Jahr waren 68 % der Leistungen steuerpflichtig

Rund 22,1 Millionen Personen in Deutschland bezogen im Jahr 2023 Leistungen aus einer gesetzli-
chen, privaten oder betrieblichen Rente. Insgesamt wurden Renten in Höhe von 381 Mrd. EUR 
ausgezahlt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, ist die Zahl der Rentenempfänger 
damit gegenüber dem Vorjahr um 0,6 % bzw. 121.000 Personen gestiegen. Die Höhe der gezahlten 
Renten stieg im gleichen Zeitraum um 4,9 % oder 17,7 Mrd. EUR. Rund 68 % der Rentenleistungen 
im Jahr 2023 zählten zu den steuerpflichtigen Einkünften (260,5 Mrd. EUR). Seit 2015 stieg der 
durchschnittliche Besteuerungsanteil damit um 13 Prozentpunkte.
Die Ursache für den Anstieg des Besteuerungsanteils ist die Neuregelung der Besteuerung von 
Alterseinkünften im Alterseinkünftegesetz von 2005. Kernelement dieser Regelung ist der Übergang 
von einer vorgelagerten zu einer nachgelagerten Besteuerung der gesetzlichen Rente. Demnach 
werden die Rentenbeiträge in der Ansparphase schrittweise steuerfrei gestellt und erst die Leistun-
gen in der Auszahlungsphase steuerlich belastet. Mit Inkrafttreten des Wachstumschancengesetzes 
vom 27.03.2024 wurde die bislang bis 2040 vorgesehene Übergangsphase bis zum Jahr 2058 
verlängert.
Welcher Anteil der Renteneinkünfte steuerpflichtig ist, richtet sich nach dem Jahr des Rentenbe-
ginns: Je später der Rentenbeginn, desto höher ist der besteuerte Anteil der Renteneinkünfte. 
Außerdem steigt der Besteuerungsanteil durch Rentenerhöhungen, da diese komplett steuerpflich-
tig sind.
Bei vielen Rentnern liegt der steuerpflichtige Teil ihrer Renten nach Abzügen unterhalb des Grund-
freibetrags, so dass viele Renten steuerfrei bleiben, wenn keine weiteren Einkünfte vorliegen. Wie 
viele Rentner für das Jahr 2023 tatsächlich Einkommensteuer zahlen, ist aufgrund der langen Fristen 
zur Steuerveranlagung noch nicht bekannt. Aktuellste Informationen zur Rentenbesteuerung liegen 
für das Jahr 2020 vor. Damals mussten rund 40 % bzw. 8,7 Millionen der insgesamt
21,8 Millionen Rentenempfänger Einkommensteuer auf ihre (gesetzlichen, privaten oder betriebli-
chen) Renteneinkünfte zahlen. Im Vergleich zu 2019 war der Anteil um 2,7 Prozentpunkte bzw.
636.000 Personen gestiegen.
Bei 82 % der im Jahr 2020 steuerbelasteten Rentenempfänger - hierzu zählen auch hinterbliebene 
Eheleute und Kinder - lagen neben Renten noch andere Einkünfte, wie etwa Versorgungsbezüge, 
Arbeitseinkommen oder Mieteinnahmen, vor. Bei zusammen veranlagten Ehepaaren waren dies 
mitunter auch Einkünfte des Partners.
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Grundrente: Freiwillige Einkommensteuererklärung kann Anspruch begründen oder erhöhen

Hierzulande erhalten rund 1,1 Millionen Menschen die sogenannte Grundrente als Aufstockung zu 
ihrer regulären Rente. Die Höhe der Grundrente berechnet sich nach dem zu versteuernden 
Einkommen. Bezieher kleiner Renten sollten wissen, dass sie durch die Abgabe einer freiwilligen 
Einkommensteuererklärung einen Grundrentenanspruch auslösen oder ihre vorhandene Grundren-
te erhöhen können.
Zum Hintergrund: Die Höhe der Grundrente wird von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) 
jedes Jahr automatisch neu berechnet. Zu diesem Zweck lässt sich die DRV vom Finanzamt das zu 
versteuernde Einkommen des vorletzten oder vorvorletzten Jahres mitteilen. Viele Bezieher kleiner 
Renten sind jedoch von der Abgabe einer Einkommensteuererklärung befreit, so dass keine Daten 
zum Einkommen vorliegen. In diesem Fall verwendet die DRV die ihr vorliegenden Daten, also die 
Renten- und Versorgungsbezüge, die sie selbst ausbezahlt. Von diesem Einkommen zieht sie dann 
lediglich den steuerfrei gestellten Rententeil, Freibeträge für betriebliche und Riesterrenten sowie 
Steuerpauschalen ab.
Diese umfassen nur die Werbungskostenpauschale von 102 EUR und den Sonderausgabenpausch-
betrag von 36 EUR; mehr wird nicht einkommensmindernd berücksichtigt.
Bei Abgabe einer Einkommensteuererklärung können hingegen zusätzlich sowohl die Versiche-
rungsbeiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung als auch andere private Versicherungen als 
Sonderausgaben abgesetzt werden. Auch Krankheitskosten, beispielsweise Zahnersatz, Brille, Medi-
kamente, Rollator oder die Kosten eines Pflegeheims abzüglich der zumutbaren Eigenbelastung, 
senken als außergewöhnliche Belastung das zu versteuernde Einkommen.
Nicht zu vergessen sind Werbungskosten, wie Kosten einer Renten- oder Steuerberatung, gegebe-
nenfalls Freibeträge für Kinder, Handwerkerkosten, Spenden oder die gezahlte Kirchensteuer. Durch 
die Abgabe einer Einkommensteuererklärung kann also das rentenrechtlich maßgebende Einkom-
men stärker gemindert werden, so dass ein Grundrentenanspruch ausgelöst oder erhöht werden 
kann.
Hinweis: Alleinstehende Rentner erhalten im Jahr 2024 die volle Grundrente, wenn ihr zu versteu-
erndes Einkommen maximal 1.375 EUR monatlich beträgt. Bei Ehepaaren dürfen 2.145 EUR nicht 
überschritten werden. Wer seine Einkommensteuererklärung freiwillig einreicht, hat dafür vier Jahre 
rückwirkend Zeit. Am 31.12.2024 läuft somit die Frist für die Steuererklärung 2020 ab.
Auch Steuererklärungen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 können noch abgegeben werden, so 
dass ein erstmaliger Grundrentenanspruch entstehen oder eine bestehende Grundrente erhöht 
werden kann. Wer seinen Grundrentenbescheid bereits erhalten hat, kann jedoch nur innerhalb 
einer Frist von einem Monat einen Widerspruch einlegen. Danach ist eine Änderung für das betref-
fende Jahr nicht mehr möglich.
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Arbeitnehmer aufgepasst: Diese drei Werbungskostenarten sind häufig absetzbar

- Entfernungspauschale: In vielen Fällen lohnt es sich für Arbeitnehmer, ihre absolvierten Fahrten zur 
ersten Tätigkeitsstätte in der Einkommensteuererklärung abzurechnen. Pro Kilometer der einfachen 
Entfernung zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte lassen sich 0,30 EUR (ab dem 21. Kilometer 
sogar 0,38 EUR) absetzen. Allein mit der Entfernungspauschale kommt man bei 215 Arbeitstagen 
und einer Entfernung von 20 km zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte auf 1.290 EUR pro 
Jahr (215 Tage x 20 km x 0,30 EUR), so dass die Werbungskostenpauschale bereits übersprungen 
wird.
- Tagespauschale bei Homeoffice: Seit 2023 können Arbeitnehmer, die im Homeoffice arbeiten, 6 
EUR pro Tag abrechnen, an dem sie zu Hause arbeiten. Pro Jahr dürfen auf diese Weise maximal 210 
Homeoffice-Tage geltend gemacht werden. Wer also seine berufliche Tätigkeit an mindestens 210 
Tagen überwiegend von zu Hause aus ausübt und keine erste Tätigkeitsstätte aufsucht, kann 1.260 
EUR steuerlich geltend machen - und allein damit die Werbungskostenpauschale von 1.230 EUR 
überspringen.
Wer an manchen Tagen zur Arbeit fährt (erste Tätigkeitsstätte) und an anderen Tagen im Homeoffice 
arbeitet, kann in der Regel an den "Bürotagen" die Entfernungspauschale und an den "Heimtagen" 
die Tagespauschale fürs Homeoffice nutzen.
Wer im Betrieb dauerhaft keinen Arbeitsplatz (beispielsweise für Schreibarbeiten) hat, kann die 
Homeoffice-Pauschale ab 2023 sogar zusätzlich zur Entfernungspauschale für den gleichen Tag 
geltend machen. Dies ist möglich, wenn man an dem entsprechenden Tag etwa morgens zur Arbeit 
gefahren ist und nachmittags auch noch von zu Hause aus gearbeitet hat.
- Arbeitsmittel: Arbeitnehmer könne Berufskleidung, Büromöbel und Büromaterial, Werkzeuge, 
Fachliteratur und andere Arbeitsmittel als Werbungskosten von der Steuer absetzen. Hat ein solcher 
Gegenstand höchstens 800 EUR netto gekostet und wird er nahezu ausschließlich beruflich genutzt 
(mindestens zu 90 %), können die Kosten im Jahr der Anschaffung in voller Höhe steuerlich geltend 
gemacht werden. Teurere Arbeitsmittel müssen hingegen über mehrere Jahre abgeschrieben 
werden, und zwar gleichmäßig verteilt über die Nutzungsdauer. Abschreibung für Abnutzung (AfA) 
nennt sich das Ganze und das Bundesfinanzministerium bietet zur Orientierung sogenannte AfA-Ta-
bellen an. Wollen Steuerzahler eine kürzere Nutzungsdauer ansetzen als in den AfA-Tabellen ange-
geben, so müssen sie dies gegenüber dem Finanzamt besonders begründen.
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Jahr für Jahr zu beachten: Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen mindern 
die Steuerlast

Wer haushaltsnahe Dienstleister in seinem Privathaushalt engagiert, kann für die anfallenden Lohn-
kosten einen Steuerbonus in seiner Einkommensteuererklärung geltend machen. Begünstigt sind 
unter anderem die Einsätze von Putz- und Haushaltshilfen sowie Hausmeisterdiensten, die Unter-
stützung bei der Gartenpflege und sogar die Betreuung und Versorgung von Haustieren auf dem 
eigenen Grundstück. Das Finanzamt gewährt für die anfallenden Lohnkosten eine Steuerermäßi-
gung in Höhe von 20 % der Lohnkosten bis zu einem Höchstbetrag von 4.000 EUR im Jahr.
Wichtig ist, dass über die Arbeiten Rechnungen ausgestellt werden, diese unbar beglichen werden 
und ein Zahlungsbeleg vorliegt. Zudem müssen Arbeits-, Fahrt- und Maschinenkosten auf der Rech-
nung getrennt von den Materialkosten ausgewiesen werden, denn für diese gibt es im Gegensatz zu 
den Lohnkosten keine Steuerermäßigung. Barzahlung erkennt der Fiskus nicht an, weil der Steuer-
bonus die legale Beschäftigung fördern soll.
Auch für den Einsatz von Handwerkern im Privathaushalt existiert ein Steuerbonus. Begünstigt sind 
unter anderem Badezimmerrenovierungen, der Austausch von Bodenbelägen, das Anlegen eines 
Gartens sowie das Pflastern von Hof oder Terrasse. Wer für solche Arbeiten einen Handwerker 
beauftragt, kann 20 % der Arbeitskosten bis zu einer Höchstgrenze von 1.200 EUR pro Jahr von 
seiner Einkommensteuer abziehen (separater Höchstbetrag).
Die Arbeiten müssen aber in einem bereits bestehenden Haushalt ausgeübt werden - Handwerke-
reinsätze am Neubau sind also nicht steuerlich begünstigt. Es muss (genau wie bei den haushaltsna-
hen Dienstleistungen) eine Rechnung vorliegen und diese unbar bezahlt werden. In Rechnung 
gestellte Materialkosten werden vom Finanzamt auch bei Handwerkerleistungen nicht anerkannt. 
Zu den Arbeitskosten gehören aber neben den reinen Lohnkosten auch Maschinen- und Fahrtkos-
ten sowie Verbrauchsmittel.
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Bitte nicht vergessen: Diese Sonderausgaben sind häufig absetzbar

Wer eine Einkommensteuererklärung abgibt, freut sich über jede Kostenposition, die er steuermin-
dernd geltend machen kann. Im Bereich der Sonderausgaben sollten insbesondere die gezahlten 
Versicherungsbeiträge in den Blick genommen werden: Altersvorsorgeaufwendungen, wie Beiträge 
für die gesetzliche Rentenversicherung, Versorgungswerke oder Alterskassen sowie eine private 
Rentenversicherung, können in voller Höhe bis zur Maximalgrenze von 26.528 EUR für Ledige und 
53.056 EUR für Ehepaare in der Steuererklärung 2023 geltend gemacht werden. Für das Steuerjahr 
2024 sind 27.566 EUR bzw. 55.132 EUR abziehbar (Arbeitgeberbeiträge sind auf den Höchstbetrag 
anzurechnen).
Bis zu einer Höchstgrenze von 2.100 EUR können zudem Beiträge für Riesterverträge abgesetzt 
werden. Ebenfalls absetzbar sind sonstige Vorsorgeaufwendungen wie Arbeitslosen-, Kranken-, 
Pflege-, Haftpflicht-, Berufsunfähigkeits- oder Risikolebensversicherungen. Die Grenze liegt bei 
diesen Kosten bei 1.900 EUR für Steuerzahler, die steuerfreie Zuschüsse zur Krankenversicherung 
erhalten, und bei 2.800 EUR für diejenigen, die ihre Krankenversicherungsbeiträge selbst tragen 
müssen. Deshalb ist der Höchstbetrag oft schon mit der Basiskrankenversicherung und der gesetzli-
chen Pflegeversicherung erreicht.
Wer für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke spendet, kann diese Gabe ebenfalls als 
Sonderausgaben absetzen. Für Spenden bis 300 EUR genügt dem Finanzamt ein vereinfachter 
Nachweis. Dieser kann ein Kontoauszug oder der Screenshot einer Überweisung bzw. ein anderer 
Überweisungsbeleg sein. Spenden von mehr als 300 EUR erkennt das Finanzamt in der Regel nur 
mit Spendenquittung an. Diese Zuwendungsbescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster 
muss unter anderem die Art der Spende und die Spendensumme enthalten. Zudem sollte darin 
bestätigt sein, dass die Spende für einen bestimmten steuerbegünstigten Zweck verwendet wird. 
Die Bescheinigung stellt die Organisation aus, die die Spende erhalten hat.
Setzt eine Finanzbehörde beispielsweise nach starken Unwettern einen Katastrophenerlass in Kraft, 
so können auch Spenden von mehr als 300 EUR mit vereinfachtem Nachweis steuerlich geltend 
gemacht werden. Die Spende muss dann innerhalb des dafür festgelegten Zeitraums auf ein für den 
Katastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto eingezahlt worden sein.
Wer Kinder hat, sollte auch folgenden Sonderausgabenabzug auf dem Schirm haben: Bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr eines Kindes können Kinderbetreuungskosten als Sonderausgaben von 
der Steuer abgesetzt werden. Das Finanzamt akzeptiert unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 
zwei Drittel der Kosten von maximal 6.000 EUR pro Kind und Jahr - also bis zu 4.000 EUR. Dazu 
zählen Ausgaben für Kindergarten bzw. Kita sowie für einen Babysitter, ein Au-Pair oder ein Kinder-
mädchen. Es muss dafür eine Rechnung vorliegen und diese muss unbar beglichen worden sein. 
Wichtig: Essensgeld wird nicht anerkannt, ebensowenig Kosten für Unterricht oder Freizeitbetäti-
gungen.
Ist ein Kind wegen einer Behinderung nicht in der Lage, für sich selbst zu sorgen, können die Kosten 
für die Kinderbetreuung auch über das 14. Lebensjahr hinaus geltend gemacht werden. Die Behin-
derung muss aber vor Vollendung des 25. Lebensjahrs eingetreten sein.
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Ehescheidung: Welche steuerlichen Besonderheiten die Ex-Partner kennen sollten

Laut Statistischem Bundesamt ließen sich in Deutschland im Jahr 2023 rund 129.000 Paare schei-
den.
Steuerlich ist einiges zu beachten, wenn Eheleute endgültig getrennte Wege gehen:
- Scheidungskosten: Kosten etwa für Anwälte, das Gericht, Notare oder Sachverständige sind steu-
erlich nicht absetzbar. Bis 2012 konnten solche Ausgaben als außergewöhnliche Belastung in der 
Steuererklärung eingetragen werden, ab 2013 änderte der Gesetzgeber jedoch die gesetzlichen 
Regelungen.
- Zugewinnausgleich: Bei einer Scheidung (ohne Ehevertrag) kann der Zugewinn ausgeglichen 
werden. Der Zugewinn ist der Betrag, um den das Vermögen eines Ehepartners während der Ehe 
das Anfangsvermögen übersteigt. Verluste werden dabei nicht berücksichtigt - der Zugewinn kann 
also nie negativ sein. Wenn sich ein Paar scheiden lässt und ein Partner mehr Zugewinn hat als der 
andere, wird dieser Unterschied ausgeglichen, so dass beide am Ende gleich viel Zugewinn haben.
Dieser Ausgleich ist für beide steuerfrei, aber: Erfolgt der Zugewinnausgleich über eine Immobilie 
und wird diese an eine dritte Person verkauft oder dem Ex-Ehepartner übertragen, so hängt es vom 
Zeitpunkt des Verkaufs oder der Übertragung ab, ob der mögliche Gewinn versteuert werden muss.
- Versorgungsausgleich: Der Versorgungsausgleich gewährleistet, dass die während der Ehezeit 
erworbenen Rentenansprüche zwischen den Eheleuten gerecht verteilt werden. Er soll sicherstel-
len, dass keiner der Ex-Partner nach der Scheidung ungleich schlechter gestellt wird, was die Alters-
vorsorge betrifft. Hierzu werden die während der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften zur Hälfte 
zwischen den Partnern aufgeteilt. Für die Besteuerung ist der Versorgungsausgleich in der Regel erst 
bei der Auszahlung von Bedeutung.
Anders verhält es sich, wenn Zahlungen vorgenommen werden, um eine Kürzung der eigenen 
Versorgungsansprüche durch Übertragung zu vermeiden. In diesen Fällen ist neben der versor-
gungsrechtlichen auch eine steuerliche Beratung zu empfehlen.
Realsplitting: Das Realsplitting ermöglicht es geschiedenen oder getrenntlebenden Eheleuten, 
Unterhaltszahlungen steuerlich abzusetzen. Der zahlende Partner kann unter bestimmten Voraus-
setzungen bis zu 13.805 EUR jährlich als Sonderausgaben steuerlich geltend machen. Wer Unter-
haltszahlungen erhält, muss diese als sonstige Einkünfte versteuern und dem Realsplitting zustim-
men. Der Sonderausgabenabzug des zahlenden Partners muss jährlich in der Steuererklärung ange-
geben werden.
Die Anlage U für die Erfassung von Unterhaltsleistungen in der Steuererklärung muss jedoch nicht 
jedes Mal neu abgegeben werden, wenn die sogenannte Fortläufigkeit korrekt angegeben ist und 
nicht widerrufen wird. Dann profitiert der zahlende Part durch eine gegebenenfalls niedrigere Steu-
erlast, während der empfangende Part den Unterhalt als sonstige Einkünfte angeben muss und 
dadurch unter Umständen eine höhere Steuerlast zu tragen hat.
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Einkommensteuerbescheid nach Trennung: Wie sich Ex-Partner ihren Anteil an der Erstattung 
sichern können

Wenn sich ein Ehepaar trennt, gibt es häufig Streit um das liebe Geld. Neben Unterhaltszahlungen 
und der Aufteilung vorhandenen Vermögens kann auch eine ausstehende Steuererstattung zum 
Gegenstand der Auseinandersetzung werden, etwa wenn eine Einkommensteuererstattung aus 
einer Zusammenveranlagung auf dem Konto nur des einen Ex-Partners landet, da diese Kontover-
bindung beim Finanzamt hinterlegt ist. Da das Finanzamt dann nachträglich keine Aufteilung einer 
Steuererstattung mehr durchführt, bleibt das komplette Geld häufig bei dem besagten Ex-Partner, 
sofern dieser die Aufteilung bzw. Auszahlung an den anderen verweigert.
Es gibt aber einen Ausweg: Erfolgte die Trennung erst nach der Abgabe der Einkommensteuererklä-
rung, sollte schnell gehandelt werden, denn solange der Steuerbescheid noch nicht ergangen ist, 
kann durch einen der getrennten Partner beim Finanzamt eine Aufteilung der Steuererstattung 
beantragt werden. Hierfür wird die Unterschrift des Ex-Partners nicht benötigt. Ab Abgabe der Steu-
ererklärung vergehen im Schnitt sechs bis acht Wochen, bis die Steuererklärung bearbeitet und der 
Bescheid verschickt wird.
Ist mit dem Steuerbescheid hingegen eine Steuernachzahlung fällig, kann ein Aufteilungsbescheid 
auch noch nach dem Erlass des Bescheids angefordert werden. Da Eheleute gesamtschuldnerisch 
für die komplette Summe haften, kann nur der Antrag auf Aufteilung davon entlasten.
Hinweis: Wird die Einkommensteuererklärung erst nach der Trennung erstellt, spricht nichts dage-
gen, dass die Noch-Eheleute bei unterschiedlich hohen Einkünften noch einmal den Splittingvorteil 
mitnehmen. Zudem können die getrennten Ehegatten rechtlich zu einer Zusammenveranlagung 
verpflichtet sein, um die finanziellen Lasten des anderen in der Ehe zu mindern, soweit dies ohne 
eine Verletzung eigener Ansprüche möglich ist. Dann sollte unbedingt gemeinsam mit der Steuerer-
klärung eine getrennte Steuererstattung verlangt werden.
Nur wenn eine Aufteilung beantragt wurde, muss das Finanzamt ausrechnen, welcher Anteil an der 
Rückerstattung dem einen und welcher Anteil dem anderen Partner zusteht. Zugrunde gelegt wird 
das Verhältnis der tatsächlich gezahlten Steuern von beiden Eheleuten während des Jahres.

Hinweis: Für den Antrag auf Aufteilung der Steuererstattung gibt es kein gesondertes Formular, so 
dass ein formloses Schreiben genügt. In dem Antrag sollten von beiden Noch-Ehegatten die Steueri-
dentifikationsnummern, die Wohnadressen und die Bankdaten angegeben werden, ansonsten kann 
das Finanzamt nicht auf zwei getrennte Konten erstatten.
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